
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 08.12.2016 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 9 4 / 2 0 1 6  

ö f f e n t l i c h  

Beschluss über die Billigung und Auslegung des Entwurfes der überarbeiteten 
Gestaltungssatzung für die historische Innenstadt Zittau 

 

1. Der Technische und Vergabeausschuss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Zittau billigt den 

Entwurf der überarbeiteten Gestaltungssatzung in der Fassung vom 29.11.2016. 
 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der von der Überarbeitung der Gestaltungssatzung 

berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird in Anlehnung an die 

entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung von Bebauungsplänen mit einer 

Auslegungsdauer von 4 Wochen durchgeführt. Während des Auslegungszeitraums findet eine 

öffentliche Informationsveranstaltung statt. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 7  Nein 1  Enthaltung 0  Befangen 0   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 08.12.2016 

 

 

B E S C H L U S S  –  1 9 8 / 2 0 1 6  

ö f f e n t l i c h  

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die zur Sanierung 
der „Parkschule“, Karl-Liebknecht-Ring 4 in Zittau erforderlichen ingenieurtechnischen 

Fachplanungsleistungen an das Ing.- Büro Handschick, Äußere Weberstraße 84 aus Zittau zu einer 
Nettosumme von 35.816,49 € (42.621,62 € brutto) zu vergeben. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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